
 

Teilnahmebedingungen  
FerienFirmenTag 
 

Der FerienFirmenTag ist ein Angebot der Stadt Neustadt a.d.Aisch, das 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnen möchte, den 

Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten im Rahmen eines 

eintägigen Praxiskontaktes kennen zu lernen. 

 

Voraussetzungen für das Kind und den Erziehungsberechtigten 

 Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme ein Mindestalter von 13 Jahren 

und mindestens die siebte Klasse am Tag des FerienFirmenTages 

voraussetzt. Dies hat arbeitsschutzrechtliche Gründe. 

 Ihr Kind hat sich über das Formular angemeldet. Die Anmeldung ist erst 

abgeschlossen, wenn Sie schriftlich Ihre Zustimmung erklären. Bitte 

nutzen Sie hierfür den beigefügten Anmeldebogen und senden Sie diesen 

mit der Einverständniserklärung umgehend, jedoch bis spätestens eine 

Woche vor dem jeweiligen FerienFirmenTag an die Stadtverwaltung 

Neustadt an der Aisch zurück. 

 Sollte sich nach der Bestätigung durch Sie ergeben, dass Ihr Kind nicht 

teilnehmen kann – aus welchen Gründen auch immer – benachrichtigen 

Sie uns bitte umgehend. 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie die Kosten der An- und Abfahrt zum 

Betrieb tragen müssen. Hierfür ist keine Kostenübernahme durch uns oder 

andere Stellen vorgesehen.  

 Sollte Ihr Kind auf Grund physischer oder psychischer Eigenheiten oder 

Erkrankungen bestimmter Einschränkungen unterliegen, geben Sie dies 

bitte beim Anmeldebogen (beiliegend) im Feld „Besonderheiten“ an, damit 

hierauf Rücksicht genommen werden kann. 

 

 



 

 Ihr Kind hat sich während des Praktikums an die Anweisungen von den 

Beschäftigten der Stadtverwaltung zu halten. Hält sich Ihr Kind wiederholt 

nicht daran oder verhält es sich sonst in einer Weise, die es unseren 

Mitarbeitern unzumutbar macht, das Praktikum fortzuführen, können wir 

den FerienFirmenTag sofort beenden.  

 

Was sind die Regelungen bezüglich des Versicherungsschutzes?  

 Die Teilnehmer sind während des Praktikums bei der Stadt als 

"Privatperson" auf eigenem Risiko, denn sie sind kein Beschäftigter der 

Stadt und sind daher in der Regel nicht durch die gesetzliche 

Unfallversicherung abgesichert. Allerdings gibt es die Möglichkeit, für 

die Dauer des Betriebsaufenthaltes eine günstige, private 

Zusatzversicherung abzuschließen (ca. 6 € pro Woche bzw. pro FFT-

Tag). Hierzu finden Sie alle nötigen Unterlagen einer möglichen 

Versicherungsgesellschaft im Downloadbereich von 

www.ferienfirmentag.de eingestellt. Diese Versicherung leistet bei Unfall- 

und Haftpflichtschäden im Betrieb. 

 Bitte prüfen sie, ob eine private Haftpflichtversicherung für das 

teilnehmende Kind besteht. Diese kommt bei Schäden auf, die Ihr Kind 

bei uns verursachen sollte. Falls Sie keine Privathaftpflicht besitzen, gibt es 

die Möglichkeit, diese über eine private Kurzzeitversicherung zu erhalten 

(Gebühr ca. 6 € pro Woche bzw. pro FFT-Tag, siehe vorheriger Punkt). 

 Wir raten dazu, die genannten Versicherungen abzuschließen, falls 

kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht.  

 

 

 

Ansprechpartner: 
Frau Sandra Khatti, Zimmer 26, Marktplatz 5, 91413 Neustadt a.d.Aisch 

Tel.: 09161 666-11, E-Mail: sandra.khatti@neustadt-aisch.de 
 


